
Satzung

über eine vereinfachte Änderung des B-Planes Nr. 4
der Gemeinde Spork-Eichholz, Kreis Detmold

Aufgrund des § 13 des BBauG vom 23.06.1966 in Verbindung mit § 4 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28.10.1952 hat der Rat
der Gemeinde Spork-Eichholz in seiner Sitzung am 22. Dez. 1966 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Für das Gebiet der Parzellen 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 505, 506, 409,
408, 410 und 507 Flur 1 im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde
Spork-Eichholz wird eine vereinfachte Änderung nach § 13 des BBauG
vorgenommen.

§ 2
Planbestandteile

Der Bebauungsplan besteht aus einem Fluchtlinienplan mit Bauzonendarstellung im
Maßstab 1 : 1000 auf einem Planblatt (das Gebiet, für das die Änderung zutrifft, ist
rot umrandet).

§ 3
Veränderung

Der Text zum Bebauungsplan Nr. 4 (genehmigt durch den Herrn Regierungs-
präsidenten in Detmold am 30.09.1966 Az. 34.30.11-O5/S 21) wird auf Seite 2 unter
WA 2 O wie folgt geändert:

Die Festlegung „Gebäudestellung: wie im Plan eingetragen“ wird aufgehoben.

§ 4
Inkrafttreten

Die Satzung wird mit der Bekanntmachung gem. § 12 BBauG rechtsverbindlich.

Spork-Eicholz, den 22.12.1966

Der Bürgermeister


